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Sicherheits- und Gesundheitsdokumentation COVID 19 
UNTERWEISUNG 

Studierende/ 
Teilnehmer_innen 

Verteiler: SFK DI Christoph Genser und AM Dr. Tanja Seifen 
Zielgruppe: Studierende/Teilnehmer_innen  
Stand: 22.09.2020 

 

VERHALTEN AN DER UMIT TIROL 

STUDIERENDE UND TEILNEHMER/INNEN 

FÜR DIE AMPELFARBEN 

 
 
 

 

Sehr geehrte Studierende 

Sehr geehrte Teilnehmerinnen und Teilnehmer! 

 

Vorab dürfen wir darauf hinweisen, dass sich die UMIT TIROL am „COVID-19: Leitfaden für den 

gesicherten Hochschulbetrieb“ des Bundesministeriums für Bildung, Wissenschaft und Forschung 

orientiert. Um den Hochschulbetrieb für die Studierenden und Teilnehmer/innen aber auch für die 

UMIT TIROL selbst übersichtlich und klar darzustellen, hat der Krisenstab der UMIT TIROL 

beschlossen, die ersten drei Ampelfarben – grün, gelb und orange – nicht zu unterscheiden und die 

Regelung beginnend von grün bis einschließlich orange in einer Verhaltensregel darzustellen. So 

findet die z.B. die Lehre an der UMIT TIROL im Hybridbetrieb statt. 

Wir dürfen Ihnen nachfolgende Regeln für das Verhalten an der UMIT TIROL zur Kenntnis bringen: 

1. Allgemein: 

o Umsetzung der Händehygiene (regelmäßig und gründlich mit Seife waschen) 
o Händekontakt vermeiden (Händeschütteln oder Umarmungen) 
o Augen, Nase und Mund nicht berühren 
o Atemhygiene einhalten (Husten und Nießen in die eigene Armbeuge bzw. in 

Einwegtaschentücher, welche sofort nach Gebrauch entsorgt werden müssen) 
o Bedachtes Berühren von allgemeinen Flächen (z.B: Liftpaneel, Geländer, Türklinken); 

Händehygiene; evt. Verwendung von Handschutz (Einweghandschuhe) 
o Einhalten des Mindestabstandes von 1 Meter zu anderen Personen  

o Bitte nehmen Sie Ihre EIGENE Mund-Nasen-Schutzmaske mit! In Ausnahmefällen stehen 
Mund-Nasen-Schutzmasken für Übungen bzw. Prüfungen in begrenzter Anzahl an der UMIT 
TIROL-Information zur Verfügung.  

o Richtiges An- und Ablegen von Masken: Händehygiene; die Befestigungsbänder über 
die Ohren bzw. den Kopf legen ohne die Maske zu berühren; (sofern vorhanden) 
Nasenbügel durch andrücken am Nasenrücken anpassen; Maske nur an den 
Befestigungsbändern anfassen und ablegen, Händehygiene nach dem Ablegen der 
Maske 

o Grundsatz: bei Krankheitsanzeichen unbedingt zuhause bleiben! Kommen Sie nicht an 

die UMIT TIROL, wenn Sie sich krank fühlen! 
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2. Verhalten an der UMIT TIROL 

 An- und Abfahrt zur Universität 

o Maskenpflicht in öffentlichen Verkehrsmitteln / Fahrgemeinschaften mit Personen, die 

nicht im gemeinsamen Haushalt leben, sind zu vermeiden bzw. sollen nur unter 

Einhaltung von Sicherheitsabstand und Tragen von Masken erfolgen. 

 

 Betreten des UMIT TIROL-Gebäudes  

Die Räumlichkeiten der Universität sind grundsätzlich nicht allgemein zugänglich (Beschränkter 

Zutritt!). Es dürfen sich nur Personen im Gebäude aufhalten, die (Lehr)Veranstaltungen, 

Prüfungen, Kurse udgl. besuchen bzw. die Bibliothek oder das Studienmanagement für den 

jeweiligen Zweck aufsuchen oder von Lehrpersonen persönlich eingeladen sind. 

 

o Studierende/Teilnehmer/innen betreten das Gebäude über jeweils gekennzeichnete 

Eingänge! Sicherheitsabstände einhalten! 

o Nach Betreten des Gebäudes: unmittelbares Händewaschen und/oder 

Handdesinfektion (Desinfektionsspender sind bei den Eingängen angebracht.) 

o Maskenpflicht in allen öffentlich zugänglichen Bereichen sowie sämtlichen 

Allgemeinflächen (Innenbereich) des Eduard Wallnöfer-Zentrums 1. Am Sitzplatz kann 

die Maske abgelegt werden. 

o Die zur Verfügung stehenden Sitzplätze sind entsprechend gekennzeichnet „“. 

Halten Sie beim Betreten und Verlassen der Räume den notwendigen 

Sicherheitsabstand ein! (Bitte füllen Sie die Sitzplätze so auf, dass zuerst jene Plätze 

belegt werden, die am weitesten von der Eingangstüre entfernt sind). Bei 

(Lehr)Veranstaltungen über 50 Personen ist der Sitzplatz ziffernmäßig zugewiesen. 

o Bitte tragen Sie sich bei jeder Veranstaltung in die Anwesenheitsliste ein (Contact 

Tracing UMIT TIROL)! 

o Wahren Sie bei Gruppenarbeiten den Sicherheitsabstand von 1 m! 

o Bei Laborübungen/Praktika udgl.: müssen die kommunizierten 

Sicherheitsvorkehrungen eingehalten werden, insbesondere der gestaffelt organisierte 

Forschungsbetrieb zur Reduktion der Personendichte. Wenn Geräte und Material von 

mehreren Personen berührt werden, sollen – wenn nach Werkstätten- bzw. 

Laborordnung möglich – Handschuhe getragen werden.  

 Pausen/Begegnungszonen 

o Halten Sie auch in den Pausen sowie bei gemeinsamen Mittagessen in der 

Begegnungszone oder bei Nutzung der Allgemeinflächen den Sicherheitsabstand ein!  

 

 Sonstiges  

o Den Aufforderungen/Anweisungen der jeweiligen Lehrpersonen ist Folge zu leisten! 

 

 Verlassen des UMIT TIROL-Gebäudes  

o Bitte verlassen Sie geordnet, d.h. Personen nächst der Eingangstüre zuerst, Personen 

am weitesten von der Tür entfernt zuletzt und unmittelbar nach Beendigung der 

Prüfung/Lehrveranstaltung/Kurs udgl. das Gebäude über die gekennzeichneten 

Ausgänge! Halten Sie dazu wieder den notwendigen Sicherheitsabstand ein und tragen 

Sie Ihre Mund-Nasen-Schutzmaske.  
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VORGEHEN BEI EINER COVID 19 ERKRANKUNG BZW. VERDACHTSFALL 

Grundlegende Informationen finden Sie unter folgendem Link:   

https://www.tirol.gv.at/gesundheit-vorsorge/infekt/coronavirus-covid-19-informationen/ 

Bei begründetem Verdachtsfall muss die betroffene Person bei der Hotline 1450 anrufen und die 

Informationen der Gesundheitsbehörde abwarten, damit die weitere Vorgehensweise abgestimmt 

werden kann. 

Bitte informieren Sie die UMIT TIROL über corona@umit.at bei einer vorliegenden Covid19- 

Erkrankung, damit mögliche Kontaktpersonen im unmittelbaren Arbeitsumfeld zur weiteren 

Vorgehensweise (der Namen der erkrankten Person wird dabei nicht angegeben) kontaktiert 

werden können.  

 

 

ANZEICHEN EINER COVID 19 ERKRANKUNG 

Bei Anzeichen einer COVID 19 Erkrankung (Erkrankung der Atemwege mit und ohne Fieber, Husten, 

Halsschmerzen, Kurzatmigkeit, plötzlicher Verlust des Geschmacks- und Geruchssinns), ist die 

Arbeit/die Teilnahme sofort zu beenden und die betroffene Person muss umgehend den Heimweg 

antreten. Personen die in Kontakt mit der betroffenen Person gestanden sind sollten müssen ebenfalls 

nach Hause geschickt werden. 

Es muss abgeklärt werden, ob die Person mit Anzeichen einer COVID 19 Erkrankung den Heimweg 

selbstständig durchführen kann.  

Die Räumlichkeiten und die Sanitäranlagen in unmittelbarem Umfeld, in der sich die erkrankte Person 

aufgehalten hat, müssen gereinigt und desinfiziert werden. 

Die behördlichen Vorgaben betreffend Abriegelung und Schließung bestimmter Räume ist einzuhalten! 

 

MELDEPFLICHT 

An COVID 19 erkrankte Personen bzw. Personen bei denen ein Verdacht auf eine COVID 19 Erkrankung 

besteht sind angehalten bei positiver Testung sofort die UMIT TIROL unter corona@umit.at zu 

informieren! 

 

 
 
 
 
 
 
 
Geltung dieser Verhaltensregeln 
Diese Verhaltensregeln gelten ab 14.05.2020 
Stand: 22.09.2020 
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